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Rechnungslegung

Deloitte-Umfrage zur E-Bilanz: Steuerbilanz optimal erstellen

Nachdem im 2. Teil der Beitragsreihe Herausforderungen aus der E-Bilanz für das
Rechnungswesen dargestellt wurden, geht der 3. und zugleich letzte Teil auf die Chancen
ein, die sich aus der Einführung der E-Bilanz ergeben können. Das Zauberwort heißt hierbei
„Prozessoptimierung“.

Steuerbearbeitung und Steuerbilanz
Die Erstellung von Steuerbilanzen und Ertragsteuererklärungen ist in den meisten
Unternehmen zurzeit ein hochgradig manueller Prozess auf der Basis von Abschlussdaten
aus dem Hauptbuch. Die E-Bilanz bietet hier die Chance für hohe Effizienzgewinne sowie
Prozessverbesserungen. Eine stärkere elektronische Integration sowie Verzahnung der
handelsrechtlichen Jahresabschlusserstellung mit dem Prozess der Steuerbilanzerstellung
kann dazu genutzt werden, Doppelarbeiten und Medienbrüche zu vermeiden sowie
erstmals einen effizienteren, prozessorientierten und vor allem auch vollelektronischen
steuerlichen Arbeitsablauf zu implementieren. 

Befragt nach ihrer gegenwärtigen technischen Ausgangsbasis bei der laufenden
Steuerbearbeitung antwortete die Hälfte der Unternehmen, die laufende
Steuerbearbeitung extern zu vergeben und bearbeiten zu lassen. Dieses erfolgt in
Deutschland regelmäßig durch einen Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft,
die hierfür im Regelfall die Softwarelösungen und -angebote der DATEV eG nutzen. Deutlich
weniger als ein Fünftel (14,0 %) der befragten Unternehmen nutzt zurzeit DATEV im eigenen
Haus für die laufende Steuerbearbeitung. Fast ein Drittel (31,5 %) der befragten
Unternehmen gab an, für die laufende Steuerbearbeitung zurzeit das
Tabellenkalkulationsprogramm „Microsoft Excel“ zu verwenden:
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Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen hat aufgrund der Nutzung von Excel bei
der laufenden Steuerbearbeitung keine ideale technische Ausgangsbasis, kann aber die E-
Bilanz als Ausgangspunkt dafür nutzen, einen sichereren, prozessorientierten und
vollelektronischen steuerlichen Arbeitsablauf aufzusetzen und zu implementieren. 

Im Zusammenhang mit der E-Bilanz fordert die Finanzverwaltung von den Unternehmen
nicht zwingend eine Steuerbilanz (§ 5b Abs. 1 S. 3 EStG). Allerdings sollten alle Unternehmen
– auch im Hinblick auf die i.d.R. bestehenden Verpflichtung zur Ermittlung latenter Steuern
durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – prüfen, ob nicht im Vorgriff auf die E-Bilanz
doch eine Steuerbilanz erstellt werden sollte. 

Die Frage, ob sie bisher schon eine Steuerbilanz (§ 60 Abs. 2 S. 2 EStDV) erstellen oder
erstellen lassen, bejahten fast zwei Drittel der befragten Unternehmen (59,8 %):
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Inhaltlich entspricht die steuerliche Überleitungsrechnung mit dem HGB-Einzelabschluss
einer Steuerbilanz. Während allerdings die Steuerbilanz die steuerlichen Anpassungen den
korrespondierenden Bilanzpositionen im HGB-Einzelabschluss zuordnet, orientiert sich die
Überleitungsrechnung regelmäßig nicht am formalen Aufbau der Handelsbilanz. Da zur
Ermittlung von latenten Steuern im handelsrechtlichen Einzelabschluss zwingend die
jeweiligen Steuerbilanz-Positionen zu ermitteln sind, wird die rein GuV-orientierte
Überleitungsrechnung vermutlich nach und nach vollständig durch die Steuerbilanz
verdrängt.

Zusammenfassung
Die E-Bilanz bietet den Unternehmen die Chance, manuelle Doppelarbeiten, Medienbrüche
und potentielle Fehlerquellen bei Steuererklärungen und Steuerbilanzen zu minimieren und
einen effizienten, prozessorientierten und vollelektronischen steuerlichen Arbeitsablauf zu
implementieren, der auch die steuerlichen Anforderungen der Finanzverwaltung erfüllt. 

Allen buchführungspflichtigen Unternehmen und Körperschaften mit einem
kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahr bleibt nach der aktuellen Zeitplanung der
Finanzverwaltung nur noch bis zum 31.12.2011 Zeit, um die fachlichen und technischen
Anforderungen für die E-Bilanz intern sowie ggf. unterstützt durch externe Berater zu
erarbeiten und zu implementieren, damit ab dem 01.01.2012 das Buchungsverhalten und
die Kontenpläne an die Taxonomie angepasst werden können. 

Eine Umfrage von Deloitte im April 2011 ergab einen ernüchternden Status und
Wissensstand zur E-Bilanz bei den befragten Unternehmen, der sich auf ca. 1,35 Mio.
buchführungspflichtige Unternehmen bundesweit hochrechnen lässt. Obwohl mehr als drei
Viertel der Befragten nach HGB prüfungspflichtig sind und damit ein vergleichsweise gutes
E-Bilanz-Ausgangsprofil haben, bewerteten mehr als 40% der Unternehmen ihren E-Bilanz-
Status im April 2011 noch als „ungenügend“. 

Die Finanzverwaltung sollte die Betroffenen – vor allem durch mehr Kommunikation zu den
Ergebnisse der Pilotphase – intensiver zum Thema E-Bilanz informieren und auch mehr
Arbeitshilfen bereit stellen, damit alle Unternehmen ihre Chancen und Potenziale aus der E-
Bilanz nutzen können. Die Umfrage von Deloitte zeigte außerdem, dass die
Finanzverwaltung die speziellen steuerlichen Belange bestimmter E-Bilanz-Anwender (z.B.
Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen und gemeinnützige Körperschaften
sowie Einrichtungen) bisher nicht ausreichend geregelt hat und dies schnellstmöglich
nachholen sollte. 

Weitere Teile der Reihe:

Deloitte-Umfrage zur E-Bilanz: Vorbereitung ungenügend  – 1. Teil  – 27.04.2011
Deloitte-Umfrage zur E-Bilanz: Im Rechnungswesen fängt es an  – 2. Teil – 04.05.2011

Fundstelle
Deloitte, Auswertung der Umfrage zur E-Bilanz
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